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Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse  

 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. 
S. 380), sowie Artikel I des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV NRW S. 380), der 
§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394)  und des § 
65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2009 (GV. NRW, S. 708ff.) 
hat der Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 15.12.2009 die 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 

1. Abschnitt: 
Finanzierung der Abwasserbeseitigung 

 
 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt Herzogenrath 

Abwassergebühren nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Stadt Herzogenrath in 

der zur Zeit geltenden Fassung, stellt die Stadt zum Zweck der 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur 
Verfügung (städtische Abwasseranlage). Hierzu gehören alle von der Stadt 
selbst, von anderen Städten oder vom Wasserverband Eifel-Rur betriebenen 
Anlagen, sowie der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die 
für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung der Stadt Herzogenrath 
erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser-
Versickerungsanlagen, Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen 
und Inhaltstoffen von abflusslosen Gruben, das für die Abwasserbeseitigung 
eingesetzte Personal).  

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche 

Einheit, die auch bei der Bemessung der Abwassergebühren zugrunde gelegt 
wird.  

 
 

2. Abschnitt: 
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Gebührenrechtliche Regelungen 

 
§ 2 

Abwassergebühren 
 
Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 

4 Abs. 2, 6 KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung 
der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG 
NRW. 

 
Als Inanspruchnahme der Abwasseranlage gilt auch die Inanspruchnahme der 

Einrichtung zur Beseitigung des Abwassers und Klärschlamms aus nicht 
öffentlichen abflusslosen Abwassergruben.  

 
In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 LWG NRW) 

 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 65 Abs.1 

Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 
 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt 
wird ( § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 

 
(4) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs.1   

Satz1 LWG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 10 dieser 
Satzung von denjenigen erhoben, die keine Kleinkläranlage haben, die den 
Anforderungen des  § 57 LWG NRW entspricht. 

 
(5) Wird die Abwasserabgabe nicht unmittelbar gegenüber dem Abwassereinleiter 

festgesetzt und ist die Stadt insoweit abgabenpflichtig, so wird diese Abgabe in 
vollem Umfang vom Abwassereinleiter angefordert.  

 
(6) Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 

KAG NRW). 
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe  

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- 

und Niederschlagswasser  (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 
Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm 
im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers).   

 
(2)  Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der 

Quadratmeter der bebauten bzw. überbauten und/oder versiegelten Fläche auf 
den angeschlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser 
abflusswirksam in die städtische Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  
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§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und 

gewerblichen Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den 
angeschlossenen Grundstücken oder Abwassersammelgruben zugeführt wird. 
Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser.  

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 

bezogene Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die eventuell aus privaten 
Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), 
abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und 
zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage 
eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler 

ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen 
Wasser ist die Wasserbezugsmenge maßgebend, die von dem  
Wasserversorgungsunternehmen vor dem jeweiligen Veranlagungsjahr 
rechnungsmäßig festgestellt (abgelesen oder geschätzt) wurde. Bei dem 
zugrundeliegenden 12-Monats-Zeitraum handelt es sich nicht um ein 
Kalenderjahr, da der Ablese-(Mess-) Zyklus des 
Wasserversorgungsunternehmens zu berücksichtigen ist. 

     
      Erfasst der Abrechnungszeitraum beim Wechsel eines 

Wasserversorgungsunternehmens oder wegen Änderung des 
Abrechnungszeitraumes weniger als 11 Monate, wird die rechnungsmäßig 
festgestellte ( = abgelesene oder geschätzte) Wasserbezugsmenge auf eine 
Jahreswasserbezugsmenge hochgerechnet.  

 
      Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 

Wassermenge von der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres geschätzt und nach zeitnahen Verbräuchen abgerechnet. 

     
      Bei Grundstücken, die vom Wasserversorger nicht in das 

Jahresablesungsverfahren einbezogen sind und bei Entnahmen aus sonstigen 
Wasserversorgungsanlagen, gilt als Bemessungszeitraum die Zeit zwischen dem 
01.06. des vorletzten Jahres und dem 31.05. des letzten Jahres vor der 
Veranlagung.  Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der 
Gebührenschuldner bedienen. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten 

Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den 
Mengennachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten und 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler zu führen. Den Nachweis über 
den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Die Zählerstände sind der Stadt innerhalb eines Monats 
nach Ablauf des Bemessungszeitraumes mitzuteilen. Ist dem Gebührenpflichtigen 
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der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt 
berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z.B. 
auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten 
Entnahmemengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie 
Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen 
Verbräuche im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler 
nicht ordnungsgemäß funktioniert.  

 
(5) Bei neu angeschlossenen Wohngrundstücken, für die der Wasserverbrauch für 

den Zeitraum nach Absatz 2  noch nicht vorliegt, ist ab Entstehung der 
Gebührenpflicht zunächst eine Abwassermenge von jährlich 45 cbm je Bewohner 
zugrunde zu legen. Geringere Pauschalmengen müssen schriftlich beim 
örtlichen Wasserversorgungsunternehmen beantragt werden (z.B. 
Brauchwasserzisternen). 

 
     Bei neu angeschlossenen Gewerbe- und Industriebetrieben, für die der 

Wasserverbrauch für den Zeitraum nach Absatz 2 noch nicht vorliegt, bildet 
zunächst die Wassermenge, die während der ersten vier Monate aus der 
öffentlichen oder sonstigen Wasserversorgungsanlage entnommen wurde, die 
Grundlage für die Gebührenberechnung. Die Wassermenge ist auf ein 
Jahresergebnis umzurechnen.  

 
     Nach Vorliegen der tatsächlichen Wasserbezugsmengen für einen vollen 

Bemessungszeitraum erfolgt bei neu angeschlossenen Grundstücken und neu 
angeschlossenen Gewerbe- und Industriegebieten eine Abrechnung nach Absatz 
2. 

 
(6) Auf Antrag werden die Wassermengen, die nachweislich in einem Kalenderjahr 

nicht in die städtische Kanalisation eingeleitet werden, bei der Ermittlung der 
Abwassermenge abgezogen. Von dem Abzug sind Wassermengen bis zu 15 m³ 
jährlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
verpflichtet, den Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen durch einen auf seine Kosten eingebauten ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzähler zu führen. Den Nachweis über den 
ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Vor dem Einbau des Wasserzählers ist der Standort der Installation mit der Stadt 
abzuklären.  

 
      Ein entsprechender Antrag ist bei der Stadt zu stellen. Ist ein Wasserzähler 
      installiert, erfolgt die Ablesung durch das Wasserversorgungsunternehmen 

zeitgleich mit der Ablesung des Hauptwasserzählers..  
 

Ist der Einbau eines Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der 
Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus 
denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvollziehbaren Gründen 
Wassermengen der städtischen Abwasseranlage nicht zugeleitet werden und wie 
groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet 
sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück 
zurückgehaltenen Wassermengen durchzuführen. Soweit der Gebührenpflichtige 
aus diesem Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen 
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will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise 
und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen.   

 
(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,40 Euro. 
  
 
   § 5 

Niederschlagswassergebühr 
 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 

Quadratmeterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten 
Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht 
leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen 
kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von 
bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund 
des Gefälles Niederschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage 
gelangen kann.   

 
(2) Die bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Flächen werden im Wege 

der  Selbstveranlagung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke 
ermittelt.  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt auf Anforderung 
die Quadratmeterzahl der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten sowie 
in die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flächen auf seinem 
Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht).  Auf Anforderung der Stadt hat der 
Grundstückseigentümer einen Lageplan oder andere geeignete Unterlagen 
vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten 
Flächen entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die Stadt die 
Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten 
Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute bzw. 
überbaute und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Stadt 
geschätzt.  

 
(3) Änderungen oder Ermäßigungen der Bemessungsgrundlagen werden wie folgt 

berücksichtigt: 
 

A Wird die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Fläche 
verändert (verringert oder erhöht), so hat der Grundstückseigentümer dies der 
Stadt innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veränderung anzuzeigen. 
Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend.  

 
B Bei Rückhaltungen für die Nutzung von Niederschlagswasser, etwa für die 

Bewässerung von Grün-/Gartenflächen, mit einem Notüberlauf zum Kanal, 
wird auf Antrag je 0,05 cbm Auffangbehältervolumen je qm der 
angeschlossenen bebauten bzw. überbauten und/oder befestigten Fläche, 
diese bebaute bzw. überbaute und /oder befestigte Fläche nur zur Hälfte bei 
der Veranlagung der Niederschlagswassergebühr berücksichtigt. Das 
Auffangbehältervolumen darf nicht weniger als 2 cbm betragen. 
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C Auf Antrag kann die Stadt für Rasengittersteine, sickerfähiges Pflaster und 

Pflaster mit Rasen- oder Splittfugen größer als 2 cm sowie begrünte 
Dachflächen einen Nachlass in Höhe von 50 % gewähren. 

 
Die Änderung oder Ermäßigung  wird ab dem Ersten des Monats, der die 
Änderung oder der Ermäßigungstatbestand folgt, frühestens jedoch ab dem  
Monatsersten nach der Antragstellung berücksichtigt. 

 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder 

befestigter Fläche i.S.d. Abs.1 0,91 Euro. 
 

   
    § 6 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr, bei der Entstehung der Gebührenpflicht während eines 
Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt 

die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die öffentliche 

Abwasseranlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die 
Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem der Wegfall 
erfolgt. 

 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 

a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der 
Erbbauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich berechtigt ist, 

      c)   der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes, 
d) der Straßenbaulastträger, sofern von diesem Abwässer über öffentlich 

gewidmete Flächen in die städtische Kanalisation eingeleitet werden. 
 

 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 
Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
folgt. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. 
Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines 
Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. Die 
Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, 
dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. 
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(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der 
Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder 
zu überprüfen.   

 
  
  § 8 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Niederschlagswassergebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe 

des Gebührenbescheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit anderen 
Abgaben erhoben werden. 

       
      Die Gebühr  entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres und wird mit je ¼ 

des Jahresbetrages am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. entrichtet. 
      Nachforderungsbeträge für abgelaufene Zeiträume werden mit Bekanntgabe des 

Abgabenbescheides fällig und sind innerhalb eines Monats zu entrichten. 
 
 
(2) Die Schmutzwassergebühren werden durch das örtliche 

Wasserversorgungsunternehmen als monatlicher Abschlag erhoben und 
wie der Abschlag auf den Wasserpreis fällig. 

      Die gilt auch für sämtliche End- und Zwischenabrechnungen.  
 
      Die Schmutzwassergebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen 

Kalenderjahres und wird jeweils zum 30. eines Monats entrichtet. 
Nachforderungsbeträge für abgelaufene Zeiträume werden mit 
Bekanntgabe des Bescheides fällig und sind innerhalb eines Monats zu 
entrichten. 

 
(3) Die Abrechnung der nach Absatz 2 veranlagten Schmutzwassergebühr 

erfolgt einmal jährlich. 
 
 

§ 9 
Verwaltungshelfer  

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und 
Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen 
von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
 
 

§ 10    
Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm  

 
(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in 

die Kläranlage wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge in m³ erhoben. 
 
(2) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 4 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
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(3) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder 

der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen 
Grundstück die Kleinkläranlage betrieben wird.  

 
(4) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem Gebührenpflichtigen durch 

einen Gebührenbescheid bekannt gegeben. Die Benutzungsgebühr wird einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(5) Die Gebühr beträgt ab 01.01.2009 31,71 Euro pro m³ abgefahrenen Klärschlamm. 
 
 
    § 11 

Gebühr für das Auspumpen und Abfahren 
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben      

 
(1)  Die Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben und deren Beseitigung richtet sich nach dem durch Wasserzähler 
gemessenen Frischwasserverbrauch aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage (§ 4 Abs. 3) und der eventuell aus privaten 
Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) gewonnenen Wassermenge (§ 4 Abs. 4), 
abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar nicht in die abflusslose Grube 
eingeleiteten Wassermengen aus öffentlichen oder privaten 
Wasserversorgungsanlagen. 

 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht analog  § 6 Abs. 1 dieser Gebührensatzung.  
 
(3) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder 

der sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen 
Grundstück die abflusslose Grube betrieben wird.  

 
(4) Die Gebühr entspricht gemäß § 4 dieser Satzung dem Gebührensatz für den 
      Kubikmeter Schmutzwasser. 
 
 
 

3. Abschnitt 
Aufwandsersatz für Anschlussleitungen 

 
 

§ 12 
Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 

sowie die Kosten für die Unterhaltung einer Grundstücksanschlussleitung an die 
städtische Abwasseranlage sind der Stadt in der tatsächlich geleisteten Höhe zu 
ersetzen ( § 10 Abs. 1 KAG NRW i.v.m. der Entwässerungssatzung der Stadt 
Herzogenrath). Erhält ein Grundstück mehrere Anschlussleitungen, so wird der 
Ersatzanspruch für jede Leitung berechnet. 
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(2) Der Ersatzanspruch entsteht auch für Pumpstationen bei 

Druckentwässerungssystemen. 
 
(3) Grundstücksanschluss ist die leitungsmäßige Verbindung einschließlich 

Sattelstück und Anschlussstutzen von dem Hauptkanal in der Straße bis zur 
Grundstücksgrenze. 

 
  

§ 13 
Entstehung des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der 
Anschlussleitung, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.   

 
  
  

§ 14 
Ersatzpflichtige 

 
(1) Ersatzpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks zu dem die Anschlussleitung 

verlegt ist. Eigentümer ist derjenige, der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Bescheides im Grundbuch eingetragen ist. Ist das Grundstück mit einem 
Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte. Neben dem Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten 
sind auch die Inhaber sonstiger dinglicher Rechte als Gesamtschuldner  
ersatzpflichtig. 

 
(2) Mehrere Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte haften als 

Gesamtschuldner. 
 
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Anschlussleitung, so ist für 

Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke 
dienen, allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte oder Inhaber sonstiger 
Rechte an dem betreffenden Grundstück ersatzpflichtig. Soweit die 
Anschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigte oder Inhaber sonstiger Rechte als Gesamtschuldner 
ersatzpflichtig. 

 
 

§ 15 
Fälligkeit des Ersatzanspruchs 

 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Heranziehungsbescheides fällig.  
 
 

 
 

4. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 
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§ 16 

Auskunftspflichten 
 

(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der 
Beiträge und Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und 
Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das 
Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 
überprüfen.  Insbesondere sind sie verpflichtet, der Stadt unverzüglich 
anzuzeigen, wenn Wasser aus nicht öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 
bezogen oder selbst gefördert wird. 

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu 

erlangen, so kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale 
unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen 
anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Gebührenpflichtigen schätzen 
lassen. 

 
(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen entsprechend.  
 
 

§ 17 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen und Härtefälle gelten die Bestimmungen der 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 18 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen 
diese Satzung richtet sich nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 19 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
 § 20 

Inkrafttreten 
 
Diese Gebührensatzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung am 
01.01.2010 in Kraft. 
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Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und 
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Stadt Herzogenrath vom 
16.12.2008 außer Kraft. 
 


